
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/9/7 2004/12/0056
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.2004

Index

L22003 Landesbedienstete Niederösterreich

65/01 Allgemeines Pensionsrecht

Norm

DPL NÖ 1972 §83;

PG 1965 §17 Abs1 impl;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 1261/72 E 25. Jänner 1973 VwSlg 8345 A/1973 RS 2

Stammrechtssatz

Hinweis darauf, daß der Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß unmittelbar auf Grund des Gesetzes gebührt und die

Behörde von amts wegen festzustellen hat, ob die Voraussetzungen hiefür vorliegen.
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